
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


M,!, adounirt s«» I. îl. Schi in Vcrn, und! bî» xsso ^ Das ?:5o>'ncmcm Kc 78 ??un»»cr» oder sûr ci» Vice
ê> PogâMlrra. I» » 2^/» icuadr »: i>, Bern » Lr. «ud ausser Bcru »»ft,r«»

5 Fraukcu.
> »

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ustcri.

Dienstag/ den 17 Merz 1801. Viertes Quartal. Den 26 Ventose lX..

Gesetzgebender Rath/ 24. Febr.
Forlsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Finanzcommißion über

die zu veräußernden Nationalgüter im Distr. Sar-
menstorf Caut. Baden.)

Auf das Schloßgut Hcidegg und die beyden Höfe
Ober- und Nieder-Klolisperg sind keine annehmlichen
Gebote geschehen.

Ungeachtet diese vier Höfe in einer vortheilhaftcn
Lage sich befinden, und die verschiedenen Arten Landes

in gehörigem Verhältniß enthalten, so ist doch der

Verkaufprets derselben, wie die bloße Anficht zeigt, so

sehr unter ihrem wahren Werth und so nahe bey der

zum Voraus schon äusserst gering erfundenen Schatzungs.
summe geblieben, daß ihre Veräußerung nicht anzn-

rathen ist, wenn nicht das Eigenthum der Nation
des augenblicklichen Vortheils wegen zum Theil ver-
schenkt werben soll: die staalswirihschaftliÄe Commis,
Lon trägt also darauf au, diese Verkäuffe nicht zu

ralifiàu.
Auf den Antrag der Unterrichtscvinmißisn wird fol-

Sende Botschaft an den Vollz. Rath angenommen:

B. Vollz. Räthe Wir übersinden Ihnen hiermit eine

Bittschrift der ; Pfarrherren zu Iferten Cant. Leman,

welche sich gegen d:e dortige Munizipalität beschweren,

daß dieselbe von ihnen Anlagen beziehen wolle, die sie

um auf die Angesessenen und nicht auf die Ortsoürgcr
verlege, da für diest leztern die Gemeindsvenvaltung
bezahlt.

Sowohl nach bisheriger Nebung als nach dem xl.
Titel Fol. 4l der unterm Namen der vrelonaîmtes
eaclêlwkiejues bekannten dortigen Verordnungen hätten
die Geistlichen immer der Rechte und Wohlthaten cincs

Ortsbürgers genossen und daher begehren fie von diese»

Auflagen bcfteyt zu bleiben.

Sie werden B. V R. diesen Fall sowohl mit Rück,

ficht des über die Munizipalitälen bestehenden Gesetzes

als auch der Ortsübung und Gewohnheiten zu unter,
suchen und die erforderlichen Verfügungen zu treffen,
eingeladen.

Die Unternchtscommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

In einer Vorstellung an den gesetzgebenden Rath
beklagen sich die Bürger des Dorfes Coußibcrle in»

Distrikt Murten, daß der Erzichungsralh von Frey«

bürg, auf das Verlangen der deutschen Bewohner eben

dieses Ortes, ihnen auf Unkosten des Gemeindeguis,
woran besagte Bewohner keinen Antheil hätten, die

Unterhaltung eines deutschen Schulmeisters, ohncrachtet
eines Beschlusses der Verwaltungskammer und des Di»
striklsgerichrs von Murten, aufbürden wolle.

Ohne in die Grunde der Bittsteller näher einzutreten,
begnügt sich die Commißion, Ihnen B. G- zu be,

merken, daß es dem ordentliche» Geschäftsgang nicht
angemessen sey, von einer Verfügung des Erziehungs-
raths, welcher zunächst von dem Wisscnschastsministcr
und dem Vollz. Rath abhängt, an die Gesetzgebung
sich immittelbar zu wenden. Daher macht die Unter-
richtscommißion Ihnen B. G. den Antrag, besagte

Vorstellung dem Vollz. Rath zur billigen und zweck-

mäßigen Verfügung zu übersenden.

Die Mnnizipalttäteucommißion erstattet folgende»

Bericht, dessen Antrag angenommen wird:
B. G. Die Bürger der Gemeinde Aguo, Canto»

Lugano, stelle» in einer Bittschrift vor, wie daß sie

zu Bezahlung einiger Gcmeindsschulden beschlossen ha-

den, einen Theil ihrer Gemeindgütcr so zu veräußern,

daß jeder von ihnen gezwungen sey, 4 Pertichen davor»
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anzunehmen und dagegen 10 Scudi in den Gemeind.
seckel ni erlegen; gegen dieses Vorhaben seyen aber dee ì

Hinkeeiaßen daselbst aufgetreten, indem fle gleiche ^

Rechte mit den eigentlichen Gemeindsgenossen auf diese

gemeine Güter zu haben vermeinten.
Da nun diesen Hinterfüße» lediglich gegen Erlag

einer jährlichen Retribution einiger Genuß am Weid,
gang gestattet worden und ihnen durchaus kein Eigen-
rhumsrecht an den Gemciudgütcrn zustehe, so bitten sie

gegen diese Einsprachen geschüft zu werden.
Diese Bittschrift ist von einem Schreiben des Regie- l

rungssiatthalters des Cantons Lugano begleitet, in
welchem er anzeigt, daß die verschiedene Erklärung des

1. Artikels des Gesetzes vom Hormmg 1799. eine

Menge Streitigkeiten zwisch 11 den Bürgern und Hinter,
säßen veranlasse, maßen diese behaupten, daß die Ge-

weindsgenossen beweisen müssen, ihre Gemeingüter

lurch Kauf, Erbschaft oder Schenkung zu besitzen,

und daß kein anderer Erwcrbritel, besonders nicht der

nnverdcnkliche Besitz, ihnen ein ausschließliches Eigen-
thumsreckft zusichere.

Was nun diesen Streit der Bürger und Hintersäßcn
der Gemeinde Agno bctrift, so haltet Ihre Evmuußion
davor, derselbe, in so weit er die Frage über dr.S Ei-
penthum gewisser Güter delrist, gehöre vor das gc.

wohnliche richterliche Forum, das denn aus dem Geist

des Gesetzes, aus allgemeinen Vcrnunftgrundsatzen und

auS der Constitution abnehmen wird, ob cS jemals der

Wille des Gesetzgebers habe seyn können, durch Benen-

nung dreyer besonderer Arten von Erwerb, die Güi-
ttgkeit aller übrigen bisher gesetzlichen moell acquieenett
mit einem Schlag zu zernichten. Die Eowmißion räth
daher an, in di: Petition der Gemeinde Agno nicht
einzutreten.

Da aber aus dieser Petition zugleich sich ergiebt,
daß die Gemeinbêgenosseu von Agno eine eigentliche

Verthcilung ihrer Gemcmdgmer zu bewerkstelligen Vor-
Habens sind, eine selche Vertheilung dann dem Gesetz

vom 19. Dcc. >800 widerstreitet, und nur nut Emwü-
ligung des gesetzq. Raths geschehen kann, so glaubt die

Commifiiou Ihnen, P. G- anralhen zu müssen, durch

Mittheilung dieser Bittschrift an die Vollziehung, der-

selben von diesem gestzwidrigcn Verfahre» zu bchöri.

ger Rcmedur Anzeige zu thun. Demzufolge trägt sie

auf folgende Botschaft an den Voll». Ralh an:
B. Voll;. Räthe! Aus beygefügter Bittschrift der

Gemeinde Agno und Begleitschreiben des N. Regie»

«uugsstalthaltcrs deS Cantons Lugano, werden Sie zu

ersehen belieben, eines Theils, daß die GeincindSge.
l nosscn von Agno Willens sind, einen Theil ihrer Ge.
^ meuchgi'ilcr unter sich zu vertheilen; anders Theils,

daß sowohl in dieser als in ander» Gemeinden, da.
selbst angesessene Bürger, die aber nicht Gcmeiiidsac.
nosseu sind, ein Miteigcnlhumsrecht an den Gemestd.

güiern ansprechen, aus Grund: der 1. Art. des Gc.
sttzeS vom iz. Hornung 1799 anerkenne das aus.

schließlichc Eigenthum der GemeindSgenossen nur denn,

zumal, wenn sie solches durch Kauf, Erbschaft oder

- Set enlung erworben zu haben erweist» können; gegen

welche Einsprachen ihrer Hinterfüßen die Gemeinte ge.

schüft zu werden bittet.
Run hat zwar der G. N, in diese Bittschrift der

Gemeinde Ag»v nicht eintrete» können, da einerseits die

Frage über das ausschli ßliche Eigentlmmsrcchr der Ge,

mcindsgenvssen von Agno richterlich ist, und andcrsiits

aus allgemeinen Vernunftgrüiid-.n, aus der Constitution

und selbst aus dem Geist des Gesetz s vom Hcruung

1799 deutlich erhellet, daß der Eesitzgcbcr keineswegs

die Absicht hatte, durch die im Act. dic>cs Gesetzes

enthaltene Benennung dreyer Erwcrbarten, die Wn.
kung aller übrigen ehemals und noch jezt gesetzlicher

Erwerdartm auf einmal zu zerstören, und dusidcn

durch eine rückwirkende Verfügung ungültig zu erklären^

Allein da aus dieser Bittschrift zugleich sich crgudt,
daß die GemeindSgenossen von Agno Vorhabens sind,

eine endliche Theilung mit dem zu vermissen! beschloß

scncn Theil ihrer Eemcmdgüter vorzunehmen, tieüs

Vorhaben denn dem Gesetz vom 15. Dec. 1800 M
Theil entgegen zu scvn scheint, so hat der geßtzg.

Rath sich veranlaßt befunden, Ihnen B V N. durch

ttàscndung dieser Bittschrift hicvo» die Anzeige zu

thun, damit Sie das abfällig nöthig siedende Z>>

Handhabung erwähnten Gesetzes verfügen könne».

Die Muniftpalitäterwommlsiisn erstattet folgendes

Bericht, dessen Antrag angenommen wird:
B- Gesezgeber! Alibercits den 710» Ieimer lezthiw

langten verschi dene Bürger der Gemeinden V'lten und

Kircnzen, Disir. Glarns, nut einer Petition ein, »>

welcher sie sich beschwert», daß kraft Beschlüssen der

General-Vtts,:mn:luirg ihrer Gemeinden, der Ett.ag
der- Gcmeindgi'iter nicht, alter U-burg gemäß, Zu Be-

friedigimg der Gemeinte - Bedürfnisse verwendet, st'i,

dern stall dessen, unter dio Genwmtsgcnossm veeth ilk,

und hingegen die Gemeindö- Bedürfnisse, und :war nicht

bloß diejenigen, die der î 82 und 12-- des Munizipal-

gesctzcs vorschreibt, sondcru sogar alte Schulde» und
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Kriegslasten/ mittelst Steuern auf da's Vermögen der

Bürger/ befriediget werden/ und eine allzenicine Ver-
fügung gegen diesen Mißbrauch verlangen.

Zins Anratheu Eurer Polizeycommißion üdcrsandtct

Ihr B. G. / diese Billschrist >) als Fingerzeig bey Ihrer
vorhabende» allgemeinen Ncvisionsarbcil der Munizipa,
Iit^lscommißivn / und 2) in so weil sie zugleich eine Be-
schiverde über vorgebliche gestzwibrige Handlimgen einer

Generalversammlung enthielt / an die Vollziehung.
Iezt langen die ncmlichen Bürger mit einer zweyten

Petition ein, und bitten / damit stc der Exekution um
die erkannten Vermögenssteuern, mit welcher stc bedroht
werden / entgehen mögen, entweder um Beschleunigung
tines aUgeineuicn Gesetzes / oder aber um Verweisung
der Frage: ob d.r Ertrag der Gemcindgülcr nicht zuerst

an die Aemciud'bcdürfiisse verwendet werden solle/ ehe

und bevor das Vermögen der Bürger dazu besteuert

werd.» dürfte? an den ordentlichen Richter.
Euere Mumzipalitälscvm.mißion / an welche Ihr diese

Zweote Bittschrift übersandtet, ist nun zwar im Stand/
»n den ersten Wochen / ihre Vorschlage / durch welche

«llcrtingS jene Frage bestinimt entschieden wird/Ihnen
B, G. vorzulegen; allein sie kann nicht einschr», wie
irgend iine Beschleunigung ihrer Arbeit / den Pclenten
von einigem Nutzen seyn könrue, da die zu machende

gesez iche Bestimmung / welche sie auch scv, auf einen

b rei.s eihgctrctcnen Fall / niemals rükwirkrnd seyn kann/

und mithin dieser Fall immerhin nach den bestehenden

Götzen entschieden werten muß.
Diesen Entscheid aber kann tie Gestzgebnng nicht

geben / sondern in Administrationsürcben ist es die vcllzir«

h.ndc Gewalt/ in Sachen des Mein und Dei»/ der

s.deut.ichc Richter, drr denstlbcn zu ertheilen hat.
Freylich wenn cbrn über die Frage / ob etwas eine

Administrations - oder aber eine richterliche Sache s.y/

der Streit waiter? Wenn die administrative Gewalt sich

anmaßet/ Gegenstände des Mein und Deins vor ihr
Forum zu zi.hen, oder die richterliche Gewalt in das

Gebiet der atmimstrattven eingreist, so kann d.r Fall
eintreten d,,g d.e Gestzgebvng durch eine gesezücke V:c-
iügunq die Sache cnischcidcn muß; aber dieß kann bey

der Hierarchie der administrativen Gewalt erst dann;«-
Wal kintrcten / wenn der oberste Zweig derselben das

Fakinm. über das die Beschwerde'waitel, begangen,

aulorisirel oder bestätiget hat.
Diesen Entwiklungen zu Folge, haben nach dem E'-

wessen Eurer Commißion die Petenlen wenn sie gla»«
Ken; der Entscheid jener vrn ihnen aufgeworffc-ien Frage,

sey ein Gegenstand des Rechtens, was cd tinter gewissen

Voraussetzungen die jedoch Eure Commißion nicht zu

erwahrcn «in Fall ist, allerdings seyn kann, fich an den

Vollz. Rath zu wenden, und von ihm die Verweisung
der Sache an den ordentlichen Richter, z» verlange».

Glauben denn dieselben ferner, in einer allfällig ab-
schlägigen Antwort des Lollz. Raths, eine Usurpation
der administrativen Gewalt über die richterliche wahrzu»
nehmen, so ist ihnen alsdann, aber erst alsdann, unbe»

nomw.en, diese Ursmpalio» der Gestzgebung zu demm-
zieren.

Unter diesen Umstanden rathet Eure Commißion an,
in die Billjcheift dieser Bürger von Bitten und Kirenzen
nicht einzutreten, sondern dieselbe gleich der erstem,
lediglich an dee Vollziehung zu überweisen.

Die Bittschriften Commißion legt folgende Segen»
stände vor:

1. Die Eigenthümer von zwey Ofen, die ehedem

Zwangsrechte besassen, in Granges i im Distr. Müden,
zeigen an, wie viel sie durch be» Vertust ihres Zwang,
rechts verlohrcn haben: dessen ungeachtet fodect man
von ihnen d«e darauf gelegenen Grundzinst. Die Bitt»
steller ancrbieien flch zn dieser Zahlung unter der Bedin»

gulig, daß sie wieder in ihr Zwangrecht eingcsezi, und

also die neue» Oesen eingestellt werden. Da das Gest;
über die Grundzinse hierüber bestimmt entscheidet, so wird'
auf dieses Gesez begründet, nicht in diese B'tschrìft-
eingetreten.

2. D>c Mitglieder des Distriktsgerichts von St. Mau-
ritzen im Wallis» und die Munizipalität.n von S-d.

Maurizcn, Massonger und Außignaux schildern die Vor-'
theile der Klöster überhaupt und drr Abtey von St.
Matuizen insbesvndcrs; ste fodcrn daher WiederhcrsteG

lung dieser Stiftungen, und das Recht Novizca anzni»

nehmen. Da dieses Begehren dem Gesez vom >8-

Sept. 1798 zuwider ist, jo wird nicht darin eingetreten»-

z. Caspar Weber vvii Hinteregg »in Canton Zürich,'
stellt vor, wie daß er eine» Kauf mit einem gewissen«

B- Brunncr bestanden, welcher Kauf nun von einem«

gewissen B- Schansselberg ans Grund das Eckaiistc'

trage, mit einem Gut, so er Schauffelberg besitze, ge»>

meinschaftttche Beschwerde», gezogen werden wvst'cZ.

Bey diesen Umständen thut der Petcnt die Eiufrage
ob nicht jede Art des Zngrechls durch die vorhandenen«

Gesetze aufgehoben sey?

Eure Commlstion räth an, diese Bittschrift an dlo'

Civilgesejqebungscomrvißion zn verweisen.

4.- Verschiedene Bürger von Gibsfchwyl', Canton«
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Zürich, beschweren sich, daß sie von der Verwaltung^
Kamnier und dem Finavzmmistcr angewiesen werden,

einen Bodenzins zu bezahlen, über dessen Rechtmäßig-

keit, sie gegründete Zweifel haben, und verlangen, baß

diese Frage richterlich untersucht werbe.

An die Civilgesezgcbuligocommißion gewiesen.

5. 44 Bürger, Milanthcichaber der Gcmeindgüter

der Gemeinde Lugano, bitten >) um eine billigere Ver,
Theilung des Genusses derselben, indem die jetzige Ver-

rheilnng dieses Genusses bloß zu Gunsten der reichen

Individuen gereicht, da die Parlikularabgaben aus

dem Gemeindesckel bestritten werden; 2) wünschen

diese Bürger ihre Gemeindsgülcr ganz oder zum Theil
vertheilen zu können, und stützen sich auf d>rs Eigen-

thunisrccht und auf das Gesetz vom 15. Dec. i8oy.
Was die Art der Vertheilung anbetrist, wünschen sie,

daß dieselbe entweder vom gefetzg. Rath bestimmt, oder

den Antheilhabern selbst überlassen werde.

Die Pel. Commißion rathet an, diese Bittschrift der

staatswirlhschaftlichen Commißion zuzuweisen. Ange-

nommcn.
6. Die Cxvi'cini, Eigenthümer der Ecmcindgütcr

von Adibio inferiore, Distrikt Mcndrisio, Cant. Lit-

gano, haben in der Gen'.cmdsvcrsamnilung beschlossen,

ihre Gcmcindgütcr zu vertheilen, daher langen sie bey

dem gefetzg. Rath mit der Bitte ein, daß ihnen laut
dem Gesetz vom i;. Dcc gestattet werde, diese Thci-
lung vorzunehmen, und dieselbe von Ihnen V. G.
bestätiget werden möchte.

Die Pct. Commißion rathet an, dieses Begehren
der staatSwirthschaftlichcn Commißion zuzuweisen. An-,
genommen.

îlm 2;. Febr. war keine Sitzung.

Mannigfaltigkeiten.
Schreibendes Regierungsstatthalter des Can-

tons Basel an sämmtliche Anlorttäten
dieses Cantons.

Basel, 27. Febr. 1801.

Der zu Lüneville am yten Febr. dieses Jahrs zwi-
scheu Frankreich und dem römischen Kaiser mitcrzcichiicte
Friede, welcher auch die Selbstständigkeit der helvcli-
sehen Republik sichert, und unserm Vaterland? die gc, ^

rechte Hosnung besserer Schiki'ale zuführet, ist unserer
Regierung officiel vom fränkischen Con-iiiat angezeigt
worden, und sie beeilt sich durch ein Krrtsschreiben, in

dem sie diese frohe Botschaft mittheilt, den gesiàm
Muth der Canrone wieder aufzurichten.

Es ist kein Geheimniß daß unsere Gesezgcber mehr
denn jemals bemüht sind, durch Bildung einer neue»
solideren, den Bedürfnissen des Vaterlandes entsprechen,
den Landesverfassung, die Republik ans ihren, einst,

wriligcn Zustande hervorzuziehen, und ihr mit nächstem
eine dauerhaftere Gestalt zu geben.

L'îl liegt es an uns, jeder m seinem ihm angewie.
sei,en Wirkungskreise, nach erhaltenem äusser» Frieden,
auch zur Wiederherstellung des innern Friedens beyzu. '
tragen.

Dic Fortdauer öffentlicher Zwietracht und des My-
nungskrieges, indem sie nichts zur allgemeinen Wohl,
fahrt und Zufriedenheit wirkt, kann, und währte ste

gleich ewig, der Schweiz keine Verfassung weder gcbkn

noch vorbereiten, in welcher die millionenfach verschiede,

nen Wünsche iodes einzelnen, vollkommen gestillt würden.

Nur indem wir auch mit Selbstüberwindung zur

Herstellung der öffentlichen Ruhe lmsse eigne Meynung,
unsre eignen Liedlingspläne zurükziche», und von denen,

welchen es übertragen ist, daS Bessere ruhig erwarten,
bereiten wir dein Vaterlande glükliche Zelte» vor. Und

dieß ists, was wir als gute Bürger solle».
So weiiig die Mehrheit der schweizerischen Völker,

schasten die Wicderausstehung der alten e-dsgenößischcn

Verfassung will < so wenig kann andererseits die Meycheit
des gebildeten Theils der Nation in den rohen Wunsch

der unwissenden Menge willigen, daß jeder D-stnkl
sich in eine eigne Republik verwandle, und die Schweiz

in ein Chaos mannigfaltiger Staaten aufgelöst werde.

Es ist nur altzngewiß, dag die polnische Trenming
der Schweizervöiker nie die moralische Einigkeit hervor-

bringen werbe.

Die Einheit der Republik wird daher eben so sehr

der Iczte Wunsch der großrn Mehrheit des Volks als des

gebildeten Theils der Nation seyn.

Sie wirb unstreitig die Grundlage unsrer neuen Ver-

faffing bleiben, welche tcuiungeachtet ihre Rtt'Mch
auf die Verschiedenheit der CautonSverhältnisse nehme»

wird, wie wir mit Recht von der Wnèhciî der Gà
gebcr erwarten dürffcn.

Dahin also die getrennten Gemüther wieder si>-

stammen zu lenken, und mit der Einheit des StaalS

die Einigkeit dcc Herzen allmäblig zu bewirken, ft» tas

Zicd aller Unbefangenen, aller Rechtschaffenen, und das

erste Bemühen aller Beamten, nach dem nllîl empsê

genen äußern Frieden.
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